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Bezeichnung des Vorhabens 
 

Sommerstraße Am Brink  

Beschreibung, einschl. Zielsetzung 
 

Jährlich soll temporär der Straßenraum Am Brink in den Sommermonaten zu einer Fußgängerzone bzw. 
teilweise zu einem verkehrsberuhigten Bereich umgestaltet werden. In den Jahren 2021 und 2022 wurde das 
Vorhaben bereits umgesetzt und intensiv durch den Bereich 08 begleitet. In den Jahre 2023, 2024 soll die 
2022 erarbeitete Umsetzungsvariante wieder temporär eingerichtet werden. Zielstellung des Projektes ist 
es, in den Sommermonaten den öffentlichen Raum attraktiver zu gestalten und mehr Platz für Aufenthalt 
als auch Fußgänger*innen und Radfahrende zu schaffen. Die temporäre Umgestaltung soll so lange jährlich 
erfolgen, bis eine bauliche Veränderung des Straßenraum (wie im Rahmenplan KTV angedacht) vor Ort 
umgesetzt werden kann.  
In den Jahren 2021, 2022 wurde das Projekt als Verkehrsversuch inkl. umfangreicher wissenschaftlicher 
Begleitung durchgeführt. In den Folgejahren soll da Projekt nicht mehr als Versuch laufen. 
 
 

Politische Beschlusslage  
(Stand in der Bürgerschaft/ bestätigter 
Haushalt) 

Haushaltsmittel für die Einrichtung werden in den Teilhaushalten der Ämter 66 und 68 vorgesehen. Die 
Umsetzung der Sommerstraße 2021 und 2022 wurde vom Ortsbeirat KTV befürwortet. Einen 
Bürgerschaftsbeschluss gibt es nicht. Ob dieser für weitere jährliche Umsetzungen erforderlich ist, ist noch 
in Klärung. In jedem Fall wird der Ortsbeirat vor Einrichtung der jährlichen Sommerstraße gehört und ein 
Votum eingefordert. 

Bearbeitungsstand in der 
Stadtverwaltung,  
geplante Schritte,  
geplanter Realisierungszeitraum 

Die verkehrliche sowie gestalterische Umsetzung wurde in den Jahren 2021 und 2022 erprobt. Auch 
verschiedene Informations- und Beteiligungsformate wurden bereits in den beiden Jahren entwickelt und 
durchgeführt. Nachfolgend werden grob die nächsten Schritte skizziert: 
- Oktober 2022: Ämterrunde Auswertung 2022, Klärung rechtl. Rahmen Umsetzung 2023 ff. 
- November 2022: Vorstellung Evaluationsergebnisse 2022 durch ROSIS  
- ggf. Vorbereitung Gremienbeschluss (Ortsbeirat oder Bürgerschaft) 
- ggf. Bürgerforum „Wie geht es weiter mit der Sommerstraße?“ 
- Frühjahr 2023: Einholung Gremienbeschluss, digitale Infoveranstaltung, Start der Kommunikation 
Sommerstraße 2023;  
- Frühjahr 2023: ggf. Beteiligungsformate zur Gestaltung des Straßenraums  
- ca. Mai – September 2023: Projektzeitraum Sommerstraße 2023 

Kostenrahmen bzw. zur  
Verfügung gestellte 
Haushaltsmittel 

TH 67: HH-Mittel für Begrünung, Höhe unbekannt 
TH 66: HH-Mittel für verkehrliche Einrichtung, Höhe unbekannt 
TH 68: HH-Mittel für Kommunikationsmaterial, ca. 5.000 € 

Rubrik/Zuordnung  KTV – Am Brink 
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(z.B. betroffener Stadtteil/ Quartier/ 
Thema…) 

Mobilität 

Ist Beteiligung geplant? 
 Wenn ja, in welcher 

Intensität? 

Der verkehrliche Umsetzungsrahmen ist definiert. Es ist denkbar, dass im Jahr 2023 erprobt wird, inwiefern 
man für die Gestaltung der Fußgängerzone die Anwohner:innen beteiligen kann. Dies ist bisher nicht erfolgt, 
die Gestaltung übernahmen bisher die Fachämter bzw. Gastronom:innen.  
 
Unterstützung durch 08 ist bei der Einholung der Gremienbeschlüsse denkbar.  
 
Im Jahr 2022 wurde sichtbar, dass angebotene Beteiligungs- bzw. Informationsformate wie der Runde Tisch 
bzw. Vor-Ort-Termine nicht genutzt wurden. Inwiefern diese bei den kommenden Umsetzungen erforderlich 
sind, sollte gemeinsam diskutiert werden. 

 Welcher 
Gestaltungsspielraum ist 
gegeben? 

Ggf. Gestaltung der Fußgängerzone 

 Welcher Zeitrahmen ist 
gegeben?  

Umsetzung über die Sommermonate, ca. Mai – September 2023 

 Welche Art der Beteiligung 
ist vorgesehen?  
(z.B. Online/ Bürgerforum…) 

- ggf. Workshop/Forum „Wie geht es weiter mit der Sommerstraße?“: Erfahrungsaustausch Sommerstraße 
2022/2023  Umsetzung 2023 ff.  Städtebauliche Lupe Rahmenplan KTV (Ämter, OBR, Bürger:innen) 
- Digitale Infoveranstaltung „Die Sommerstraße 2023 kommt“ 
- ggf. Workshops zur Flächengestaltung 
- ggf. begleitende Gesprächstermine vor Ort (analog 2022) 

Ansprechperson/Kontaktdaten mobilitaet@rostock.de 
 

Weitere Informationen/Sonstiges www.rostock.de/sommerstrasse 
 

Datum der letzten Aktualisierung 25.08.2022 
 

Welche Kriterien sind erfüllt?  
(Sind mindestens zwei der folgenden Kriterien für das städtische Vorhaben/Projekt erfüllt, muss es auf die Vorhabenliste.) 
Kriterien: Trifft zu: Trifft nicht zu: 
Zu dem Vorhaben ist bereits eine Beteiligung vorgesehen   
Es gibt ein vermutetes hohes Interesse der Einwohner*innen der gesamten Stadt, eines 
Stadtteils, eines Quartiers oder der Nutzer*innen einer Einrichtung oder hohe Zahl an 
betroffenen Personen 

x  

Es hat eine wesentliche Änderung des Ortsbildes zu Folge x  
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Entwicklungskonzepte und Aktionspläne für die Gesamtstadt, einen Stadtteil oder ein 
Quartier, beispielsweise zu den Themen Soziales, Klima- und Umweltschutz, Verkehr, 
Infrastruktur, Denkmalschutz, Kultur, Bildung und Gesundheitswesen, Sport ... 

  

Vorhaben, die Ziele und Handlungsweisen festlegen  
(z.B. Leitbilder, Chartas oder die Fortschreibung des Leitfadens für Bürgerbeteiligung, ...) 

  

 

 


